
 
Papier/Pappe - Blaue Tonne 
Bündelsammlung 
 

Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton sowie Druckerzeugnisse und 
sonstige Papiere werden über die blaue Tonne und als Bündelsammlung 
abgeholt.  
 
Greifen Sie bitte auf die blaue Tonne zurück, die Ihnen kostenlos zur Verfügung 
gestellt wird.  
Bestellung: Tel: (02235) 409-650, -651; Fax: (02235) 409-672 bei der Abt. 
Stadtreinigung, Holzdamm 10, 50374 Erftstadt; Öffnungszeiten: Mo-Fr.: 8.00-
12.00 Uhr; Do: 14.00-16.00 Uhr oder im Bürgerbüro Bonner Str. 32, 50374 
Erftstadt-Lechenich; aktuelle Öffnungszeiten siehe unter 
http://www.erftstadt.de/cms-neu/rathaus/buergerbuero.html. 
 
☺ Was gehört in die blaue Tonne? 
Papier- und Pappeverpackungen, Zeitungen, Illustrierte, Zeitschriften, Kataloge, 
haushaltsübliche Kartons (zerlegt), sonstige Papiere, Bücher (ohne festen 
Kunststoff- oder Ledereinband) 
 
/ Was gehört nicht in die blaue Tonne? 
Aktenordner, Milch- und Getränkekartons (Verbunde), Hygienepapiere, 
Tapeten, mit Kunststoff beschichtetes Papier, Kohlepapier, stark verschmutztes 
Papier; Windeln, Binden, Tampons 
 
Behältergrößen: 240l, 1100l.  
 
Abfuhr: Die Abfuhr erfolgt 14-täglich. Die blauen Tonnen und Papierbündel 
(max. 15 kg gebündelt) sind bis 6:00 Uhr an den Abfuhrterminen Ihres Bezirkes 
an der Grundstücksgrenze bzw. an den für den Schwerlastverkehr zugelassenen 
Straßen bereitzustellen. Die Abfuhrtermine stehen im aktuellen Abfallkalender 
und können unter der Rubrik ‚Abfalltermine’ abgerufen werden.  
 
Ein Umwelt-Tipp! 

Recyclingpapier mit dem "Blauen Engel" erfüllt die gleichen 
Anforderungen wie Frischfaserpapier, belastet aber in der 
Herstellung deutlich weniger die Umwelt. Verwenden Sie daher 
umweltbewusst Produkte aus Altpapier (z.B. Hygiene-papier, 
Schreibpapier, Geschenkpapier). 
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